
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DIE BERATUNG NACH 
§ 8b SGB VIII  
DES NEUEN  
BUNDES-

KINDERSCHUTZGESETZES        
 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden werden 
benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für nachträgliche 
Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir eine 
Gebühr von 5,– €. 
 
Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss eine 
schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen 
Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine 
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten erfolgen. Kann der 
Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung neu belegt werden, stellen 
wir nur Kosten für die Umbuchung in Rechnung. 
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter vorbehalten. BiS 
behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-/Referentinnenwechsel, 
Raumänderungen sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 
 
Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmung nur im 
Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit verbundenen Regelungen erhoben 
und verarbeitet, nicht aber uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der 
Beratung und der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und verwendet.  



 

 

Das neue Bundeskinderschutzgesetz, das am 01.01.2012 in Kraft 
getreten ist, bringt für die Jugendhilfe wesentliche Änderungen und 
Herausforderungen mit sich. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Professionen wird sich verändern. Ein Kernelement des 
Bundeskinderschutzgesetzes wird die Beratung von kinder- und 
jugendnahen Berufsgeheimnisträgern (insbes. Ärzte/Ärztinnen, 
Lehrer/-innen, Fachkräfte der freien Jugendhilfe) durch die 
Kinderschutzfachkraft sein. Gemeinsam mit den "Ratsuchenden" aus 
Gesundheitshilfe und Schule müssen Beratungskonzepte austariert 
werden, die Sinn machen und am Ende hilfreich für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen sind.  
 
In der Fortbildung werden die neuen Vorschriften erläutert und auf 
ihre Konsequenzen hin untersucht. Systemübergreifende 
Beratungsmodelle werden diskutiert und methodisches Repertoire 
wird vermittelt. 
 
Zielgruppe 
Zertifizierte Kinderschutzfachkräfte nach § 8a SGB VIII, kinder- und 
jugendnahe Berufsgeheimnisträger nach § 4 KKG. 
 

Ziel 

Umsetzung des neuen Gesetzes in die Praxis: 
• Konzeptionen entwerfen 

• Kooperationsmodelle entwickeln 

• Methoden    und Erfahrungen austauschen 

 
Inhalte 

• Das neue Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

• Multiprofessionelle Kooperation im Kinderschutz 

 

Termin: 04./05. Juni 2012 
Veranstaltungsort: Willi-Michels-Bildungsstätte, Hattingen 
Teilnehmeranzahl: Maximal 25 
Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag),  

09:00 – 16:00 Uhr (2. Tag) 
Teilnehmerbeitrag: 350,– €* (inkl. Verpflegung und Übernachtung,  

300,- €* (inkl. Tageserpflegung, ohne 
Übernachtung) 

Referenten: Britta Discher, Fachberaterin für Kinderschutz , 
DKSB Kreis Unna, Mediatorin. 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Jurist, stellv. 
Vorsitzender im Landesvorstand des  
DKSB LV NRW e.V., Vorsitzender des  
Instituts für soziale Arbeit (ISA) e.V. 

 

*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck 
(NRW) oder die Bildungsprämie abgerechnet werden. Bitte beachten 
Sie, dass als Weiterbildungsanbieter die BIS/ Auxilium gemeinnützige 
GmbH genannt werden muss und  dass der Bildungsscheck / die 
Bildungsprämie vor der verbindlichen Anmeldung bei BiS eingereicht 
werden muss. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter: 
www.bildungsscheck.nrw.de / www.bildungspraemie.info  

 

220/12 
 


